
Stadt Falkenstein/Vogtl. – Hauptstraße 5b – 08223 Falkenstein/Vogtl. - E-Mail: buergermeisteramt@stadt-falkenstein.de 
Bankverbindung: DE43 8705 8000 3570 0049 87 – WELADED1PLX -- Sparkasse Vogtland 

Ortsteile: Oberlauterbach – Trieb – Schönau erreichbar über Stadt Falkenstein/Vogtl. 

Antrag auf Genehmigung 
zum Abbrennen eines  

Lager- oder Brauchtumsfeuers 
gemäß § 15 Polizeiverordnung 

der Stadt Falkenstein/Vogtl. vom  21.02.2013 

Ich beantrage hiermit die Genehmigung zum Abbrennen eines Lagerfeuers / eines Brauchtumsfeuers  
 
Kontaktdaten Antragsteller: 
Name/ Vorname/ Firma:*   
      

 
Straße: *  
      
PLZ: *                                    
           

Ort: * 
      

Tel: *                                              
      

Fax: * 
                                                       

Mail: * 
      
 
Anschrift der Behörde: 
                                    
Stadt Falkenstein/Vogtl. 
Sitz Verwaltungsgemeinschaft Falkenstein                                                                                             
Ordnungsamt                                                                                                        
Hauptstraße 5b                                                                                                                                                                         
08223 Falkenstein/Vogtl.                                                                                                                                   
Mail: klein.ordnungsamt@stadt-falkenstein.de  oder  knuepfer.ordnungsamt@stadt-falkenstein.de        
Tel: 03745 741313    Fax: 03745 741777  
 
Genauer Abbrennort:* 
      
 
 
 
 
(ggf. Lageplan beifügen) 
 

 Falkenstein/Vogtl.    Oberlauterbach    Trieb    Schönau    Gemeinde Grünbach    Gemeinde Neustadt/Vogtl. 
 
Ist der Antragsteller Eigentümer des Grundstücks?*: 
   ☐ Ja*         ☐ Nein*                        Hinweis:  Eine Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer über die Duldung des    
                                                                                         Vorhabens hat durch den Antragsteller eigenständig zu erfolgen 
Abbrenndatum und Zeit: * 
      
 
Anlass des Feuers*: 
      
 
Größe des Feuers*: 
      
 
                                                                               
 
      
Ort/ Datum: *                                                                                                                                     Unterschrift Antragsteller/ Stempel 

* Pflichtangaben 
 
Hinweis: 
- Der vollständig ausgefüllte Antrag ist spätestens 10 Werktage vor dem Tag des Abbrennens beim Ordnungsamt der Stadt    
   Falkenstein/Vogtl. einzureichen. 
- Die Kosten eventuell erforderlicher Einsätze der Feuerwehr gehen zu Lasten des Antragstellers. 
 
Datenschutzrechtlicher Hinweis: Ihre Angaben im Formular werden auf Grundlage des § 12 des Sächsischen Datenschutzgesetzes (SächsDSG) 
ausschließlich zur Bearbeitung Ihres Antrages benötigt. Ohne vollständige Angaben kann der Antrag nicht bearbeitet werden. Bitte beachten Sie dazu 
die Hinweise zu den Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 der EU-DSGVO auf unserer Website: www.stadt-falkenstein.de  
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